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I 0012/2016 (DDI) 

Interpellation Johanna Bartholdi (FDP, Egerkingen): Strikte Anwendung und Ausle-

gung des Ausländergesetzes (AuG, SRS 142.20) bei Familiennachzug und Ausweiser-

neuerung (26.01.2016)  

 

Nach Art. 4 Abs. 4 AuG hängt die Integration von Ausländerinnen und Ausländer von den 

Erfordernissen ab, sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in 

der Schweiz auseinanderzusetzen und insbesondere eine Landessprache zu erlernen. Eben-

falls schreibt das Ausländergesetz in Art. 54 AuG die Berücksichtigung der Integration bei 

Entscheiden über die Erteilung einer Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung vor.  

Art. 28 AuG hält klar fest, dass Rentnerinnen und Rentner nur eine Aufenthaltsbewilligung 

erhalten, wenn sie über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen.  

Gemäss Art. 44 und 45 AuG kommt ein Familiennachzug von Ehegatten und/oder Kindern nur 

in Frage, wenn ein gemeinsames Leben ohne Sozialhilfe gesichert ist.  

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Personen mit Niederlassungs-, Aufenthalts- 

oder Kurzaufenthaltsbewilligung im Ausland heiraten oder mit einer im Ausland wohnhaften 

Person verheiratet sind und dann den Familiennachzug beantragen, welcher bewilligt wird, 

obwohl die Einkommensverhältnisse derjenigen Person, welche den Familiennachzug bean-

tragt, für eine Familie nicht ausreicht und ein Zweiteinkommen, zumindest aus Teilzeit, not-

wendig sein wird.  

Per Familiennachzug kommen somit in vielen Fällen Personen in unser Land, die nicht nur 

über keine Sprachkenntnisse einer Landessprache verfügen, sondern ohne jeglichen Bezug zu 

unserer Kultur aufgewachsen sind. Mangels Sprachkenntnissen finden sie meistens keine Ar-

beitsstelle. Kinder in solchen Familien wachsen in ihrer Muttersprache und entsprechend iso-

liert auf.   

Dieselbe unbefriedigende Situation entsteht beim Familiennachzug von Rentnerinnen und 

Rentnern (Tanten/Onkel, Eltern oder Grosseltern) für die Betreuung der Kinder.  

All diese Konstellationen bewirken hohe Ausgaben im Bildungswesen und bergen in sich die 

Gefahr von Sozialhilfeabhängigkeit und somit einer Erhöhung der Sozialhilfekosten. 

 

Die Regierung wird gebeten, nachstehende Fragen zu beantworten.  

1. Wie viele Ehegatten, Kinder und Erwachsene von Personen mit Niederlassungs-, Aufent-

halts- und Kurzaufenthaltsbewilligung sind in den letzten 5 Jahren (2010 – 2014) dank Fa-

miliennachzug in den Kanton Solothurn gezogen?  

2. Kann ermittelt werden, wie viele dieser Personen zwischenzeitlich Sozialhilfe beziehen? 

3. Kann sich die Regierung vorstellen, zwingende Vorschriften gegenüber dem Migrationsamt 

zu erlassen, welche dieses verpflichtet, 

a) keinen Familiennachzug zu bewilligen, wenn das alleinige Einkommen der gesuchstel-

lenden Person für den Unterhalt einer ganzen Familie nicht ausreicht; 

b) keine Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen zu genehmigen, wenn von der 

Wohngemeinde die Integration i.S.v. Art. 4 Abs. 4 und Art. 54 AuG als ungenügend be-

zeichnet wird? 

4. Könnte sich die Regierung vorstellen, als Bedingung für den Familiennachzug von erwach-

senen Personen und schulpflichtigen Kindern (ab Alter 1. Primarklasse), den Besuch eines 

Intensiv-Deutschkurses obligatorisch zu erklären? Der Deutschkurs ist von einem privaten 

Schulträger in Zusammenarbeit mit dem Kanton anzubieten. Der Kurs ist für die Einreisen-



den kostenpflichtig und ist als Einreisebedingung zum Voraus zu bezahlen. Der Kanton er-

hält das Recht, eine Kontrollgebühr zu erheben.  

5. Könnte die Erfüllung der Einreisebedingungen gemäss Frage 4 auch dazu dienen, nur eine 

provisorische, während einem Jahr gültige Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, welche 

nicht erneuert wird, wenn der Deutschkurs nicht besucht und nicht erfolgreich abgeschlos-

sen worden ist? 

 

Begründung 26.01.2016: Im Vorstosstext enthalten. 
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